
cher unglûcklich als schuldig; da er noch ver-
besserungsfâhig sei, wâre es also cher angebracht ihn
zukorrigieren als zubestrafen.Demzufolge darf das
Jugendgericht nur Maßnahmen ergreifen, welche
"Aufsicht,Schutz undErziehung" des Minderjâhrigen
betreffen.Das Gericht kann also den Jugendlichen:

1) Tadeln, verweisen oder verwarnen und ihn an
den Erziehungsberechtigten zuriickgeben mit
der Aufforderung, ihn in Zukunft besser zu
ùberwachen;

2)Beira Erziehungsberechtigten belassen mit der
Auflage einer periodischen Kontrolle durch
einenBevoUmàchtigten des Gerichts;

3) In cinePflegefamilie oder ein Heim einweisen
im Hinblick auf seine Behandlung, Erziehung,
Schulung undBerufsausbildung;

4)Incine staatliche Erziehungsanstalt einweisen,

Wenn der Jugendliche in seinem Ursprungs-
milieu bleiben kann, kônnen folgende Bedingungen
gestellt werden: Er muß regelmàßig die Schule
besuchen; unter Umstànden muß er sich an die
Anweisungen einer Erziehungsberatungsstelle haiten
oder er soll cine philantropische Leistung voll-
bringen, die seinem Alter und seinen Môglichkeiten
entspricht.

Aile dièse Maßnahmen sind mit Erreichen der
Volljâhrigkeit, also mit 18 Jahren, nicht mehr
rechtskràftig. Falls der Jugendliche jedoch in cine
staatliche Erziehungsanstalt eingewiesen wurde,
kanndièse Maßnahme verlàngert werdenbis:

-21JahreimFalle cines Vergehens

- 25 Jahre im Falle cines Verbrechens, das mit
Zuchthaus bestraft werdenkann,und

- 20 Jahre nach der Volljâhrigkeit im Falle cines
Verbrechens, das mit Zwangsarbeit bestraft
werdenkann.

Aile Maßnahmen, die Minderjàhrige betreffen,
kônnen zu jeder Zeit im Interesse des Jugendlichen
geàndert werden, wenn die Ergebnisse seines
Resozialisierungsprozesses dies erlauben.

Die Revision cinesUrteils kann von Amts wegen
erfolgen oder aber auf Antrag der Staatsanwalt-

schaft, der Eltern, des Erziehungsberechtigten oder
cines Beamten des Jugendschutzdienstes. Um Miß-
brâuche zu verhindern wurde festgelegt, da6 Eltern,
Erziehungsberechtigte sowie der Betroffene selbst
nur einmal pro Jahr einen solchen Revisionsantrag
stellen diirfen. Die Revisionsprozedur làuft wie cine
normale Gerichtsentscheidung mit Garantie auf cine
kontradiktorische Débatte und der Môglichkeit auf
Berufung.

Falls bei einem Jugendlichen aileoben aufgezahl-
ten Maßnahmen keine positiven Resultate bringen,
wenn er sich in der Erziehungsanstalt so schlecht
benimmt daß er die anderenMinderjâhrigen gefàhr-
det, so erlaubt das Jugendschutzgesetz cine Inter-
nierung inder Disziplinarabteilung des Staatsgefâng-
nisses.

Im Jugendschutzgesetz wird im Art. 14, Abs. 1
festgehalten, dass bei Taten, die laut Strafrecht als
"Ûbertretung" gelten, der Minderjàhrige vor das
Jugendgericht und nicht vor ein Strafgericht kommt.
Bei Jugendlichen, die âlter als 16 Jahre sind,kann in
Ausnahmefàllen der Jugendrichter einen Antrag auf
Strafverfolgung durch ein Strafgericht stellen, wenn
er der Meinung ist, daß cine Bewâhrungs- oder Er-
ziehungsmaßnahme unangebracht ist. Dieser Antrag
muß ausfuhrlich begrùndet werden. In semer
Stellungnahme zum Entwurf des Jugendschutzge-
setzes àußerte der Staatsrat Bedenken zur Ein-
fiihrung dieser Bestimmung und empfahl den
Gerichten, nur mit Vorsicht von dieser Môglichkeit
Gebrauch zumachen. Falls dennoch auf dièse Môg-
lichkeit zuruckgegriffen wird, ûbernimmt die Staats-
anwaltschaft denFall und schließt ihnab.Die Strafe
wirdnach den Bestimmungen des allgemeinen Straf-
rechts festgelegt. Eme nachtràgliche Strafminderung
ist dann nicht mehr môglich.Durch die Beachtung
der mildernden Umstânde kann jedoch cine dem
Jugendlichen angemessene Strafebestimmt werden.

Um dem Jugendlichen die Wiedereingliederung
in die Gesellschaft zu erleichtern, werden die vom
Jugendgericht getroffenen Maßnahmen nicht ins
Strafregister eingetragen. Sic werden jedoch in
einem speziellen Register erwâhnt fur den Fall daß
die Justiz oder andere Behôrden dièse Auskùnfte
dringendbenôtigten, z.B. inder Frage der Schadens-
regulierung. Laut Art. 25 des Jugendschutzgesetzes
kann der Geschàdigte nâmlich nicht als Zivilpartei
vor dem Jugendgericht auftreten: die Urheber des
Gesetzes waren der Meinung daß dièse Fragen von
dennormalen Gerichten geklârt werdensollten:Der
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